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Die Frage ist wohl eher warum man etwas in der Vorabiklausur abfragen will, was man ggf.
sogar über ein Jahr lang nicht mehr im Unterricht gemacht hat? Was bringt das Bitteschön?
Künstliches Notenrunterdrücken?

Ist ja jetzt kein Hexenwerk die Themen, die im Vorabi abgefragt werden, im Unterricht zu
wiederholen…. Alleiniges “arbeitet das zu Hause nach” finde ich unzureichend, da die Kids ja
mehr als eine Vorabiklausur schreiben und sich auf mehrere Fächer vorbereiten müssen. Im
Unterricht sollte der Rahmen sein, damit auch Fragen gestellt werden können. Wie gut
vollkommen eigenständiges Arbeiten klappt, haben wir ja im lockdown gesehen….
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